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Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der DDR 
(Verfassungsgrundsätze) vom 17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 299) 
In Erwartung einer baldigen Herstellung der staatlichen Einheit 
Deutschlands wurde für die Übergangszeit die Verfassung der 
DDR um folgende Verfassungsgrundsätze ergänzt: Freiheitliche 
Grundordnung, Eigentum, wirtschaftliche Handlungsfreiheit, Ta
rifvertragsparteien, unabhängige Rechtsprechung, Schutz der Um
welt und der Arbeit, Hoheitsrechte. Entgegenstehende Verfassungs
grundsätze sind rechtsungültig.

Art. 106 wurde in der Weise neugefaßt, daß die Verfassung nur 
von der Volkskammer der DDR durch als „Verfassungsgesetz“ 
bezeichnete Gesetze geändert werden kann. Staatsverträge der 
DDR sind, soweit Verfassungsgegenstände berührt werden, durch 
„Verfassungsgesetz“ zu bestätigen, das der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder der Volkskammer bedarf.

Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen 
Vermögens (Treuhandgesetz) vom 17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 
S.300)
Dieses Gesetz regelt die Übertragung des volkseigenen Vermögens 
in Privateigentum bzw. in das Eigentum der öffentlichen Hand 
unter Verantwortung des Ministerrates. Für die Durchführung der 
Maßnahmen ist die Treuhandanstalt zuständig, deren Stellung und 
Aufgaben detailliert geregelt sind. Es werden Treuhand-Aktienge
sellschaften gegründet, die nach Anzahl und Zweckbestimmung 
mit den Aufgaben der Treuhandanstalt die Privatisierung und 
Verwertung des volkseigenen Vermögens nach unternehmerischen 
Grundsätzen sichern. Detailliert ist das Verfahren der Umwandlung 
der Wirtschaftseinheiten in Kapitalgesellschaften geregelt. Ansprü
che auf Restitution oder Entschädigung wegen unrechtmäßiger 
Enteignung oder enteignungsgleicher Eingriffe werden durch das 
Gesetz nicht berührt.

Gesetz über die Grundsätze der Finanzordnung der DDR vom 
15. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S.304)
Die Vorschriften dieses Gesetzes enthalten Grundsätze der Finanz
ordnung der Republik und der Länder. Geregelt sind die Lastenver
teilung, die Steuergesetzgebung, die Verteilung des Steueraufkom
mens, der Finanzausgleich, die Haushaltswirtschaft in Republik 
und Ländern, die Finanzverwaltung und spezielle Bestimmungen 
für die Ebene der Republik.

Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts der Republik und 
der Länder in der DDR (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG) vom 
15. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S.306)
Dieses Gesetz enthält Vorschriften für die Gesetzgebung der Repu
blik und der Länder zum Haushaltsrecht, allgemeine Vorschriften 
zum Haushaltsplan, insbesondere seiner Aufstellung und Aus
führung, zu Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung. Die 
gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Republik und der 
Länder einschließlich ihrer Sondervermögen und rechtlich unselb
ständigen Unternehmen wird von Rechnungshöfen geprüft. Das 
Gesetz enthält auch Festlegungen, die einheitlich und unmittelbar 
für die Republik und die Länder gelten.

Gesetz über die Haushaltsordnung der Republik vom 15. Juni 
1990 (GBl. I Nr. 33 S. 313)
Das Gesetz enthält allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan, zu 
seiner Aufstellung und Ausführung, zu Zahlungen, Buchführung 
und Rechnungslegung. Auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung 
sind die Aufgaben des Rechnungshofes der Republik umfassend 
dargestellt.

Die Stellung und die Aufgaben des Rechnungshofes werden 
durch das Gesetz über den Rechnungshof der Republik vom 
15. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 325) bestimmt. Der Rechnungshof 
ist das zentrale Organ der Finanzkontrolle der DDR. Bei der Erfül
lung seiner Aufgaben ist er ausschließlich an das Gesetz gebunden 
und keinen Weisungen unterworfen. Er ist nur der Volkskammer 
über seine Tätigkeit rechenschaftspflichtig.

Gesetz zum Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirt
schafts- und Sozialunion zwischen der DDR und der BRD vom 
18. Mai 1990 (Verfassungsgesetz) vom 21. Juni 1990 (GBl. I Nr. 34 
S.'331)
Die Volkskammer der DDR hat den am 18. Mai 1990 in Bonn Un
terzeichneten Vertrag einschließlich des Gemeinsamen Protokolls

sowie der Anlagen I bis IX bestätigt. Im Gesetzblatt der DDR sind 
der Vertrag, das Protokoll und die Anlagen veröffentlicht.

Gesetz über die Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften der BRD 
in der DDR vom 21. Juni 1990 (GBl. I Nr. 34 S.357)
In diesem Gesetz werden 33 Gesetze oder Teile von Gesetzen der 
BRD genannt, die nach Maßgabe der in diesem Gesetz enthaltenen 
Übergangsvorschriften in der DDR in Kraft gesetzt werden.4 Die 
Gesetze oder Teile von Gesetzen werden in ihrer in der BRD 
geltenden Fassung im GBl.-Sdr. der DDR Nr. 1410 bis 1424 sowie 
Nr. 1426 bis 1441 veröffentlicht.5

Bis auf Ausnahmen wurden Zuständigkeiten von Behörden und 
Begriffe, wie sie in der Rechtsordnung der DDR verwendet wer
den, angepaßt. Ist in den Gesetzen, Teilen von Gesetzen oder 
Rechtsverordnungen bestimmt, daß eine Veröffentlichung im Bun
desanzeiger erfolgt, so werden diese in der DDR in einer amtlichen 
Bekanntmachung des Ministers der Justiz veröffentlicht.

2. DVO zum Gesetz über die Gründung und Tätigkeit privater 
Unternehmen und über Unternehmensbeteiligungen vom 13. Juni 
1990 (GBl. I Nr. 34 S. 363)
In dieser DVO sind weitere Maßnahmen zur Umwandlung ehe
maliger Produktionsgenossenschaften des Handwerks (PGH) und 
die Anpassung der Bestimmungen zur Umwandlung von Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung, Privatbetrieben und PGH, die seit 1972 
in Volkseigentum übergeleitet wurden, an die Bedingungen der 
Währungsunion geregelt.

АО über die Förderung der Beschäftigung von Bürgern, die in 
ihrem Sozialverhalten gestört sind, vom 29. Mai 1990 (GBl. I 
Nr. 34 S. 364)
Die Maßnahmen dieser АО dienen der Unterstützung der Resozia
lisierung von Bürgern, die in ihrem Sozialverhalten gestört sind. 
Geregelt sind die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Arbeitsämter 
und der Betriebe und Einrichtungen aller Eigentumsformen, Ge
nossenschaften sowie Handwerks- und Gewerbebetriebe. In ihrem 
Sozialverhalten gestörte Bürger werden befristet, für einen Zeit
raum bis zu höchstens zwei Jahren, gefördert, wenn sie auf Grund 
ihrer Leistungs- und Persönlichkeitseinschränkungen besonderer 
Unterstützung und Betreuung im Arbeitsprozeß bedürfen.

Die Arbeitsämter weisen auf der Grundlage einer Leistungs- und 
Persönlichkeitseinschätzung durch den Psychologischen Dienst der 
Arbeitsämter diesen Bürgern geförderte Arbeitsplätze zu. Für fi
nanzielle Mehraufwendungen, die Betrieben durch Maßnahmen 
nach dieser АО entstehen, wird ihnen auf Antrag vom zuständigen 
Arbeitsamt ein Ausgleich gewährt.

АО über amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraft
fahrzeugverkehr - Kfz-SachverständigenAO - vom 30. Mai 1990 
(GBl. I Nr. 34 S. 365)
Diese АО regelt die Voraussetzungen für die Ausübung einer 
Tätigkeit als amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraft
fahrzeugverkehr bei der Erfüllung von Aufgaben auf dem Gebiet 
der Zulassung von Fahrzeugen für den Straßenverkehr, deren Bau, 
Betrieb und Ausrüstung sowie der Prüfung von Kraftfahrzeug- 
führem. Die amtliche Anerkennung als Sachverständiger erteilt 
der Direktor des Kraftfahrzeugtechnischen Amtes der DDR. Der 
Bewerber muß der Technischen Prüfstelle des Kraftfahrzeugüber
wachungsvereins e.V. angehören. Die Errichtung und Unterhaltung 
einer Technischen Prüfstelle des Kraftfahrzeugüberwachungsver
eins e.V. ist in einer Anlage zu dieser АО geregelt.

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Arbeitsgesetzbuches 
vom 22. Juni 1990 (GBl. I Nr. 35 S. 371)
Die vorgenommenen Änderungen des AGB gehen aus von den 
im Staatsvertrag festgelegten Grundsätzen einer Arbeitsrechts
ordnung in der DDR, in der Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie, 
Mitbestimmung und Kündigungsschutz entsprechend dem Recht 
der BRD gelten.6 Deshalb wurden alle Bestimmungen aufgehoben, 
die auf die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, die

4 Vgl. hierzu G. Brandt/K. Zieger, „Rechtsanpassung zwischen der DDR und der 
BRD auf den Gebieten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“, NJ 1990, 
Heft 7, S. 270 ff.

5 Im GBl.-Sdr. Nr. 1425 sollen von der BRD zu ändernde Rechtsvorschriften 
veröffentlicht werden.

6 Vgl. hierzu GBl.-Sdr. Nr. 1421 bis 1424.


